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Vorwort Die Ansiedlung des Einzelhandels in den Kommunen ist in den vergangenen Jahren zunehmend eingeschränkt worden. Ihre Steuerung durch Raumordnung und Bauleitplanung soll der Verödung der Innenstädte und dem Flächenverbrauch auf der »grünen Wiese« entgegenwirken. Die Symposien des Zentralinstituts für Raumplanung im Jahr 2010 widmeten sich vorrangig der kritischen Überprüfung des vorhandenen Instrumentariums und neuer Überlegungen zur Einzelhandelsplanung vor dem Hintergrund aktueller wegweisender Entscheidungen, insbesondere des Bundesverwaltungsgerichts, des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen sowie des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen. Da die Anmeldungen für den ersten Veranstaltungstermin die Raumkapazitäten weit überstiegen, wurde – erstmalig in der Institutsgeschichte – ein Symposium wiederholt. Dies war nur möglich aufgrund der großen Kooperationsbereitschaft der Referenten und Diskussionsleiter, denen an dieser Stelle nochmals mein besonderer Dank gilt. So konnte das Institut insgesamt rund 230 Tagungsteilnehmer begrüßen. Ein besonderer Dank richtet sich ebenfalls an die Bezirksregierung Münster und an die Westfälische Wilhelms-Universität Münster für die Überlassung der Tagungsräumlichkeiten und die hervorragende Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung. Gegenstand beider Symposien waren zunächst die baurechtlichen Regelungen über die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und deren Praxistauglichkeit. Sodann wurde die Festlegung von Verkaufsflächenobergrenzen im Bebauungsplan umfassend beleuchtet. Außerdem wurden die Steuerungsmöglichkeiten der Raumordnung hinterfragt. Schließlich galt es, die raumplanerischen Festlegungen zur Einzelhandelssteuerung nicht nur auf ihre Vereinbarkeit mit nationalem Recht, sondern auch vor dem Hintergrund europäischer Bezüge hinsichtlich einer möglichen Kollision mit der unionsrechtlichen Niederlassungsfreiheit zu untersuchen. In der Tagung am 22. Juni 2010 wurden darüber hinaus Berichte aus der aktuellen Arbeit des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen erstattet.



Die Referenten, Diskussionsleiter und -teilnehmer sorgten für äußerst anregende Diskussionen. Sie alle haben erheblich zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen. Das Zentralinstitut für Raumplanung macht traditionsgemäß mit diesem Tagungsband sämtliche Vorträge und die Zusammenfassungen der Diskussionsbeiträge sowohl der Veranstaltung am 22. Juni als auch der am 31. August 2010 der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Münster, im Dezember 2010 Professor Dr. Hans D. Jarass, LL.M. Direktor des Zentralinstituts für Raumplanung an der Universität Münster
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Bericht über aktuelle Entwicklungen im Bau- und Raumordnungsrecht des Bundes Ministerialdirigent a. D. Dr. Wolfgang Preibisch, Berlin Auf dem Gebiet des Bau- und Raumordnungsrechts hat der Bund in den vergangenen 12 Monaten trotz Bundestagswahl und Regierungswechsel mehrere Rechtsetzungsvorhaben zum Abschluss gebracht. Dabei handelt es sich um die Raumordnungspläne für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone in der Nordsee und der Ostsee, die neue Wertermittlungsverordnung und die Energieeinsparverordnung 2009. Zugleich haben die Vorbereitungen für wichtige Rechtsetzungsvorhaben der neuen Legislaturperiode begonnen. Hierbei geht es um die Novellierung des Baugesetzbuchs und die Weiterentwicklung des Energieeinsparrechts. Für das Thema dieses Symposiums ist wichtig, dass die EU ein Vertragsverletzungsverfahren zu planungsrechtlichen Vorgaben für den Einzelhandel eingeleitet hat. Vom Ausgang dieses Verfahrens wird maßgeblich abhängen, in welchem Umfang Deutschland künftig im Planungsrecht Festlegungen zu den Standorten des Einzelhandels treffen kann.



1. Raumordnungspläne für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) in Nordsee und Ostsee Der Bund hatte in der letzten Legislaturperiode begonnen, erstmals Raumordnungspläne für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) in der Nordsee und in der Ostsee aufzustellen. Die AWZ ist das Meeresgebiet, das seewärts vom Küstenmeer, d. h. jenseits der 12-SeemeilenZone, liegt und – theoretisch – maximal bis 200 Seemeilen vor die Küste reichen kann. Die deutsche AWZ ist erheblich schmaler und hat eine Gesamtfläche von rund 33.000 km², das entspricht der Fläche von Nordrhein-Westfalen. Auslöser für die neuen Raumordnungspläne ist, dass sich auch auf dem Meer zunehmend Nutzungskonflikte entwickeln. Anlass dafür gibt insbesondere die anstehende Errichtung von Windenergieanlagen auf See. Diese Offshore-Windenergienutzung ist auch für die neue Bundesregierung ein wichtiges politisches Ziel. Die neuen flächenintensiven Windenergieparks auf See stehen in Konkurrenz zu anderen raumordnerischen 1



Preibisch Belangen: dem Meeresumweltschutz, der Schifffahrt, der Fischerei, der Rohstoffgewinnung sowie der Nutzung der Meere für Seekabel und Rohrleitungen. Die neuen Raumordnungspläne sollen dafür sorgen, dass diese unterschiedlichen Belange in angemessener Weise berücksichtigt werden. Der Bund hat die beiden Raumordnungspläne gemäß dem Raumordnungsgesetz durch Rechtsverordnung aufgestellt. Auf dem Symposium im Juni letzten Jahres berichtete ich, dass damals das zweite Beteiligungsverfahren lief. Es hatte für die Nordsee zum Ergebnis, dass keine Änderungen des Raumordnungsplans für diesen Teil der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone notwendig waren. Deshalb konnte der damalige Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Tiefensee die Rechtsverordnung über den Raumordnungsplan für die Nordsee noch so rechtzeitig ausfertigen, dass sie am 26. September 2009, einen Tag vor der Bundestagwahl, in Kraft trat. Der Raumordnungsplan für die Ostsee dagegen verzögerte sich, weil dort sensible außenpolitische Aspekte zu beachten waren. Sie ergaben sich bei der Abstimmung mit der Republik Polen. Zum Einen war zu berücksichtigen, dass Polen und Deutschland unterschiedliche Auffassungen zum völkerrechtlichen Status der Reede für die Häfen Swinemünde und Stettin vertreten. Nach polnischer Auffassung gehört dieses Meeresgebiet zum polnischen Küstenmeer und damit zum polnischen Staatsgebiet. Deutschland sieht das anders. Damit die Meinungsverschiedenheit nicht die Aufstellung des Raumordnungsplans belastet, verständigte man sich darauf, dieses Gebiet aus dem Geltungsbereich des Plans herauszunehmen. Zum Anderen wünschte Polen eine strategische Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen, wozu Polen nach EU-Recht berechtigt war. Das hatte zur Folge, dass die Republik Polen ein eigenes Beteiligungsverfahren durchführte. Am Ende dieses Beteiligungsverfahrens wünschte Polen, dass in den Raumordnungsplan eine Festlegung aufgenommen wird, wonach die Zufahrt von Schiffen mit einem Tiefgang von 15 Metern nach Swinemünde und Stettin nicht behindert werden darf. Im Kern betraf diese Forderung den Bau der NordStream-Pipeline, die durch die Ostsee hindurch Gas von Russland nach Deutschland transportieren soll. Die polnische Forderung lief darauf hinaus, dass diese Pipeline die Schifffahrtsroute nach Swinemünde und Stettin nur dann direkt kreuzen dürfte, wenn sie dort nicht über 2



Aktuelle Entwicklungen im Bau- und Raumordnungsrecht dem Meeresgrund verlegt würde, sondern tief eingegraben würde, so tief nämlich, dass die Schifffahrtsroute später einmal zwei Meter tief ausgebaggert werden kann, ohne die Pipeline zu beschädigen. Die polnische Forderung bedeutete, dass in die Raumplanung für die AWZ ein neues Element eingeführt worden wäre, nämlich Festlegungen zur Verlegungstiefe von Pipelines. Ein Eingehen auf diese Forderung hätte zur Folge, dass auch für andere Pipelines zu prüfen wäre, ob solche Festlegungen angezeigt sind. Das hätte auch den Raumordnungsplan für die Nordsee betroffen. Nach gründlicher Abstimmung innerhalb der Bundesregierung, insbesondere mit dem Auswärtigen Amt, antwortete Deutschland, dass das polnische Anliegen im Genehmigungsverfahren für die NordStream-Pipeline zu prüfen sei. Auf dieser Grundlage wurde die Aufstellung des Raumordnungsplans fortgesetzt und zum Abschluss gebracht, bevor über die Genehmigung der NordStream-Pipeline entschieden worden war. Die vom neuen Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Dr. Ramsauer unterzeichnete Verordnung über den Raumordnungsplan trat am 19. Dezember 2009 in Kraft. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erteilte am 28. Dezember 2009 die Genehmigung für die Pipeline. Dass das Vorgehen in dieser Reihenfolge sinnvoll war, bestätigte sich, als das Bundesamt am 22. Februar 2010 seine Genehmigung für die Pipeline änderte und – auf Antrag des Investors – eine Verschwenkung der Pipeline in dem Gebiet genehmigte, wo sie die Schifffahrtsroute nach Swinemünde und Stettin kreuzt. Die Pipeline soll nun in tieferen Gewässern verlegt werden, was dem polnischen Anliegen entgegen kommt. Im Jahr 2011 sollen die Raumordnungspläne hinsichtlich der Festlegungen zur Offshore-Windenergie überprüft werden. Hier geht es in erster Linie darum, ob der Bau von Windparks bis dahin so weit fortgeschritten ist, dass neue Erkenntnisse eine Änderung der Festlegungen sinnvoll erscheinen lassen.



2. Novellierung der Wertermittlungsverordnung In den letzten Monaten konnte auch die Novellierung der Wertermittlungsverordnung zum Abschluss gebracht werden. Ziel der Novelle ist es, für eine transparente Ermittlung von Grundstückswerten zu sorgen.
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Preibisch Die geltende Wertermittlungsverordnung stammt aus dem Jahre 1988. Seitdem haben sich die Bedingungen auf dem Grundstücksmarkt teilweise tiefgreifend verändert: So gehören heute zum Geltungsbereich der Wertermittlungsverordnung auch die neuen Länder. Gerade dort wirken sich der demografische und der wirtschaftliche Wandel besonders stark aus. Zu den neuen Herausforderungen gehören auch die Internationalisierung der Immobilienwirtschaft, deren stärkere Kapitalmarktorientierung und die Verhinderung einer Überbewertungs-»Blase«, wie sie in den USA aufgetreten ist. Deshalb wird die geltende Wertermittlungsverordnung durch eine neue Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) abgelöst. Die neue Verordnung soll das Verfahren vereinfachen und zur Deregulierung beitragen, sie soll für eine bessere Transparenz auf dem Grundstücksmarkt sorgen, die frühzeitige Berücksichtigung neuer Entwicklungen (wie z. B. des Bevölkerungsrückgangs) anstoßen, auf eine bessere Vergleichbarkeit der Wertermittlungsergebnisse hinwirken und die Berücksichtigung weiterer Verfahrensvarianten im Ertragswertverfahren ermöglichen. Zu den neuen Regelungen sollen vor diesem Hintergrund beispielsweise gehören: –



die Berücksichtigung von künftigen Entwicklungen (wie des Bevölkerungsrückgangs in Stadtumbau-Gebieten),



–



die Aufnahme des Merkmals »energetische Eigenschaften« in die Grundlagen der Wertermittlung.



Die Novellierung der Verordnung konnte in der letzten Legislaturperiode schon mit einer Änderung ihrer gesetzlichen Grundlagen in den §§ 193 ff des Baugesetzbuchs vorbereitet werden. Die BauGB-Änderung zielte darauf ab, eine zügige flächendeckende Grundstücksbewertung zu ermöglichen. Auf Grund des neuen Erbschaftsteuerrechts wird die Zahl der Grundstücksbewertungen erheblich zunehmen. Denn die Erbschaftsteuer bemisst sich nicht mehr nach dem sog. Einheitswert, sondern nach dem Marktwert der Grundstücke. Zu dieser Umstellung hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet. Dementsprechend zielen die neuen §§ 193 ff BauGB auf eine stärkere Zusammenarbeit der Gutachterausschüsse mit der Finanzverwaltung und verlangen die flächendeckende Ermittlung der Bodenrichtwerte (durchschnittliche Lagewerte). Die Novellierung der Wertermittlungsverordnung selbst kam dagegen in der vergangenen Legislaturperiode nicht zum Abschluss. Denn der 4



Aktuelle Entwicklungen im Bau- und Raumordnungsrecht Bundesrat stimmte der vom Bundeskabinett beschlossenen neuen Immobilienwertermittlungsverordnung am 15. Mai 2009 nur mit mehreren Maßgaben zu. Eine dieser Maßgaben konnte die Bundesregierung nicht aufgreifen. Der Bundesrat hatte gefordert, die zulässige Streubreite bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte von 20 auf 30 % zu erhöhen. Nach Auffassung der Bundesregierung hätte eine solche Erhöhung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts widersprochen. Da eine Rechtverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nur zustande kommt, wenn die Bundesregierung alle Maßgaben des Bundesrates aufgreift, scheiterte das erste Verordnungsverfahren. Die Bundesregierung leitete deshalb in der neuen Legislaturperiode ein neues Verordnungsverfahren ein. Dabei stimmte sie den neuen Entwurf der Immobilienwertermittlungsverordnung sehr eingehend mit den Ländern ab. Man verständigte sich darauf, in die neue Verordnung keine Regelung zur Streubreite bei Bodenrichtwerten aufzunehmen. Ein anderes Problem waren die unterschiedlichen Vorstellungen der Länder zu Regelungen über Fragen der Datenverarbeitung. Dabei ging es darum, ob in die Verordnung Regelungen aufgenommen werden, die den stärkeren Einsatz der Datenverarbeitung voraussetzen. Das betrifft die Ermittlung von Bodenrichtwerten: Soll sie in automatisierter Form und auf der Grundlage der Geobasisdaten geschehen? Einige Länder lehnten solche Regelungen ab, damit die Kommunen nicht zur Anschaffung neuer Datenverarbeitungsanlagen gezwungen werden. Die Mehrheit der Länder sprach sich für eine einheitliche und klare Vorgabe zugunsten der Datenverarbeitung aus. Die Bundesregierung richtete sich nach den Wünschen der Ländermehrheit und nahm eine solche Vorgabe in die Verordnung auf. Auf dieser Grundlage verabschiedete das Kabinett die neue Immobilienwertermittlungsverordnung am 24. März 2010. Der Bundesrat stimmte der Verordnung am 7. Mai 2010 einmütig zu. Die Verabschiedung wurde auch nicht dadurch verzögert, dass Verbände der Garten- und Landschaftsgestaltung eine breite Kampagne gegen die neue Verordnung einleiteten. In der Kampagne wurde kritisiert, dass der Entwurf den Wert von »Grün« in Gärten, Parks und Anlagen nicht genügend berücksichtige. Mit der Immobilienwertermittlungsverordnung trete eine Abwertung des »Grüns« ein, eine sachgerechte Berücksichtigung des »Grüns« im Rahmen der Verkehrswertermittlung sei nicht mehr möglich. 5
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